
Anzeige von Arbeiten mit Krankheitserregern gemäß § 49 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 45 Abs. 2 Nr. 2 IfSG 

 

1. Die Arbeiten werden durchgeführt 

Praxis/Einrichtung:  

Straße/Haus-Nr.:  

PLZ/Ort:  

Telefon/Mail:  

 



2. Angaben zu Beschaffenheit der Räume und Einrichtungen 

Adresse 
(wenn abweichend von 1.) 

Etage 
Raum-Nr./ 

Bezeichnung 
Geplante Nutzung 

    

    

    

    

 

 

3. Angaben zu Art und Umfang der beabsichtigten Tätigkeiten 

 
 
 
 
 

 

4. Krankheitserreger     

Bezeichnung 
Risikogruppe* 

S1 S2 S3 S4 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

* gem. TRBA 460-466 

 
5. Angaben zu Entsorgungsmaßnahmen 

 
 
 

 
6.  

 Hygieneplan 

 Raumskizzen (s. Nr. 2) 

 Betriebsanweisung gem. § 14 Abs. 1 Biostoffverordnung 

 polizeiliches Führungszeugnis 

  ist beantragt und wird nachgereicht



 

 

 

 

 
Ort/Datum: Unterschrift:  
 


